
Anlage 3 B 
zur Heilmittel-Richtgrößenvereinbarung
2012

Fehlende Fachgruppen: keine Richtgröße vereinbart

Arztgruppe Richtgröße 
2012
AV/RV* in EURO

Allgemeinmedizin und Praktische Ärzte AV: 5,53
RV: 16,42

Chirurgie
einschließlich Gefäß-, Plastische, Unfall- AV: 12,14
und Visceralchirurgie RV: 17,06

HNO
einschließlich Phoniatrie und  AV: 4,75
Pädaudiologie RV: 2,68

Innere Medizin, hausärztlich AV: 5,53
RV: 16,42

Innere Medizin, fachärztlich
einschl. Angiologie, Endokrinologie, AV: 2,07
Gastroenterologie, Hämatologie und RV: 3,72
Internistische Onkologie, Kardiologie, 
Nephrologie, Pneumologie, Rheumatologie

Kinderheilkunde AV: 23,63
RV: 31,56

Orthopädie AV: 23,78
einschl. orthopädischer Rheumatologie RV: 25,48

* AV: Allgemeinversicherte (Mitglieder- und Familienversicherte)
RV: Rentenversicherte

Die Richtgröße wird für die fachärztlichen Internisten mit
Schwerpunktbezeichnung 
Rheumatologie (früher Teilgebiet „Rheumatologie“) ausge-
setzt.

Anlage 3 C 
zur Heilmittel-Richtgrößenvereinbarung
2012

Datensatzbeschreibung Heilmittel
Satzaufbau nach § 3 Abs. 1:

Die nachfolgenden Punkte beschreiben die Datenlieferungen
von Heilmitteldaten an die Prüfungsstelle. 

1 Datenformat
Die Datenlieferungen an die Prüfungsstelle erfolgen in
Form von Textdateien. Der Aufbau der Dateien ist ein va-

riables ASCII mit Semikolon (‘;’) als Feldbegrenzer und
CR+LF als Satztrenner.  

1.1 Inhaltskennung
Der Dateiname beschreibt den eigentlichen Inhalt der Datei:

Feldname Beschreibung

Lieferant AOK, BKK, BKN, IKK, LKK oder VDK

Art „HEIF“ Heilmittel, Frühinformation

„HEIL“ Heilmittel

VerQuart JJJJQ, Q=1-4, J

Lieferung Laufende Nummer der Lieferung:
01 – Erste Lieferung
02 – Erste Korrekturlieferung

…

Z.B. “AOKHEIL2005101.txt” für die erste Lieferung von Heil-
mitteldateninformationen der AOK zum Quartal 1/2005.

1.2 Definition der Befüllvorgaben
Für jede Satzstruktur und Aggregationsstufe werden die
empfohlenen Befüllvorgaben aufgelistet. Folgende Befüll-
vorgaben kommen in Frage:
Datensatz auf Blattebene:
M Mussfeld

Dieses Feld muss belegt werden.
K Kannfeld

Sofern Werte vorhanden sind dürfen diese geschickt
werden. Ein leeres Feld ist auch zulässig.

L Leerfeld
Hier darf kein Wert eingetragen werden.

1.3 Satzbeschreibung
Die folgende Satzbeschreibung ist eine kompakte Darstel-
lung von den beiden  verschiedenen Inhaltslieferungen auf
der Aggregationsstufe Heilmittelblatt:

• „HEIF“ Frühinformation ohne Versichertenbezug.
• „HEIL“ Heilmitteldaten mit Versichertenbezug.

Nr Bezeichnung Typ Beschreibung

1 Betriebsstätten- N9 M M Exakt 9 Stellen 
nummer

2 Arztnummer N9 N N Exakt 9 Stellen (soweit 
(lebenslange) diese nach BMV-Ä §44 (6)

übertragen wurden. Falls
keine Arztnummern vorlie-
gen, so wird das Feld mit
„000000000“ aufgefüllt).
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